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Instruktion die Frage der ekenntnisverschi: de-UMSCHAU nen Ehen, die Frage der gewöhnlich un-
schön geNanNnnNtenN Mischehen. Und sS1e hat
recht damit. Das kann INa  - Sar nıcht
hervorheben. Es geht hier wirklich außerst
schwierige Fragen, Fragen nıcht blofß der
außeren Kirchenordnung der Sar des Kirchen-
prestiges; geht nıcht ur (wenn auch
noch heikle) Taktfragen ökumenis:  er Art,;Letztes Wort der CerStEr Schritt? sondern zutiefst echt theologische Fragen.
Die Kirche weif(ß sich bei der Ordnung der
Mischehe dem Willen Gottes vegenüber, denZum neuen Mischehenrecht
s1e unbedingt gebunden ISt. Das Problem der

L‚Da die Revısıon des kirchlichen Gesetzbuches Mischehe 1St letztlich theologisch un rechrtlich
nıcht VOrTr einer Reihe VO Jahren abgeschlossen nıcht zu lösen, solange die unglückliche Spal-
werden kann, das Problem der Mischehen ber tung der Kirchen besteht. „Es gibt keine end-
dringend 1St, schlage ich vor“, Kardinal gültige Lösung (der Mischehenfrage), se1l

denn, die Einheit aller Christen“, Sagt Kardıi-Döpfner als Moderator auf der 2L General-
nal Beaß,kongregation des Konzils „den Papst bit-

ten, mOöge das Mischehenrecht möglichst bald Nur wer das Problem der Mischehe 1n dieser
entsprechend den Vorschlägen dieses Votums Tiete und Schärfe sieht, 1LUTE der wird über-
(über das Sakrament der Ehe) durch ein Motu haupt die NECUEC Instruktion über die Mischehe

richtig wertien und beurteilen können; nur derProprio neuordnen.“ 1592 Konzilsväter stimm-
ten nach kurzer Diskussion diesem Vorschlag wird einsehen, welch schwierige, Ja etztlich
zu, 427 stimmten dagegen!. Das WAarTr No- Ösbare Aufgabe die Ordnung der Mischehe für
vember 1964 Das Votum des Konzils und wel- die „Kongregation für die Glaubenslehre“ und

die Kirche bedeutet—-und für die Kirchen über-tere Vorschläge einzelner Konzilsväter W“urdeq
dem Papst übergeben. Es wurde ber nıcht haupt; denn schließlich gibt Ja manche Fra-
Frühjahr 1965, sondern der 18 Mäaärz 1966, bis C auch für und die niıchtkatholischen (;e-
diese Neuordnung ZuUur Tatsache wurde. Und meıinschatten bezüglich ihrer Misc'nehenordnung,
anstelle des VO: Konzil gewünschten Motu ihrer Eheauffassung und Ehepraxıis. Dıiıes ıne

1st sicher: Schlagwörter tür der eıne AÄn-Proprio des Papstes wurde e$ ine Instruktion
der „Kongregation für die Glaubenslehre“, des derung 1 der katholischen Mischehenordnung,
früheren „Heiligen Offiziıum“, dıe diese Neu- eın Urteilen ber halbversta:  en!  '4 Posıtionen
ordnung brachte? des anderen, eın unbedachtes Erheben VO For-

So erheben sıch eine Reihe VO  - Fragen. Was derungen der Vorwürfen, das alles hilft uns

allen nıcht weiıter weder VOT noch nach dieserging hier vor? Warum schwieg der Papst? Was
Instruktion.bringt die Neuordnung Neues 1n der Ordnung

der Mischehe? Regelt die Instruktion das „drin- Was NUu  ; bringt die Instruktion VO' 18 März
gyende Problem der Mischehe“ N1U:  - wirklich Neues für die rechtliche Ordnung der Mischehe

gegenüber dem Mischehenrecht des „Codex 1L3auch „entsprechend den Vorschlägen“ des Kon-
r1Ss Canonici“ Aaus dem Jahr Und 1in W1e-zıils? Wıe iISst diese Instruktion ber die Misch-

ehen beurteilen? weıt entspricht dieses Neue den Vorschlägen des
„Gravissima huiusmodi quaesti0“”, ‘„diese Konzıils AUuUS dem Jahr

FEıne „Norm kirchlichen Rechts, durch dieiußerst schwierige Frage”, qualifiziert die
SlCh die getreNNteN Brüder nıcht selten verletzt

KNA-Sond€rdienst‚ 11 964
Osservatore Romano VO 19 Maärz 1966 KNA Inland, 25. März 1966.
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Umschau

ühlten  « w1e die Instruktion 6S ausdrückt, WAar zeit1ig ihres Amtes walten und ihre jeweiligen
die lıturgische Sonderstellung der Mischehe be1i Zeremonien vollziehen? Der Kodex des kirch-
der kirchlichen Trauung. Das echt des Kodex liıchen Rechtes kennt S1e nıcht. Das Votum des
verbot 1n den anones 1102 6 2 und 1109 03 Konzils befürwortet s1e nıcht. Die Instruktion
bei der Trauung bekenntnisverschiedener hen verbietet s1e : „Sı1e muß vollständig vermieden
grundsätzlich „Jjegliche heilige Rıten“ und die werden.“ Jedoch fährt die Instruktion
Trauung 1n der Kirche Es sollte 1Ur der Ehe- fort 1St  _ nıchts dagegen einzuwenden, daß
wille des Paares durch den Priester erfragt nach der katholischen Trauungsfeier auch eın
werden, iwa 1n der Sakristei. Der Diözesan- nicht-katholischer Geistlicher eine Ansprache
bischot konnte jedoı aus schwerwiegenden hält; und daß gemeinsam MI1t den Nicht-Katho-
Gründen VO diesen Verboten befreien, liken gebetet wird, WEn das der Diözesan-
konnte ber nl  cht die Messe als Teil der bischot nach Prüfung der Gegebenheiten SESTAL-
Trauungsfeier gestatten. In Deutschland galten Ttet. Natürlich kann das 1Ur eın Angebot VO

schon ımmer diese VO)] echt ermöglichten Er- seıten der katholischen Kirche sCcCin. Wıe sıch
die anderen christlichen Kirchen dazu stellenleichterungen bei der kirchliche Trauung SCc-

mischter Paare. werden, mu{(ß die Zukunft und die Praxıs Ze1-
Die Instruktion olgt 1n diesem Punkt 1m SCn Da N jer VO' deren Seıite Bedenken un

wesentlichen dem Vorschlag des Konzıils. Sıie Wünsche o1bt, liegt auft der Hand
hebt alle Sonderbestimmungen für die liturg1- Die allgemeın gewünschte und VO: Konzil
sche Eheschließungsfeier bei gemischten Paaren vorgeschlagene Aufhebung der Exkommunika-
auf, das heißt, als Kann-Vorschrift zibt Ss1e dem t10n, die einen Katholiken traf, der VOT einem
Diözesanbischof die Vollmacht, die liturgische niıcht-katholischen Geistlichen die Ehe eing1ng,
Trauungsfeier bei Mischehen gESTALLEN, wurde durch die Instruktion Wirklichkeit. Ja,
dafß sS1e sich 1n nıchts mehr VO  3 der liturgischen die Instruktion SIng noch eınen Schritt darüber

hinaus, iındem s1e dieser Abschaffung der Kır-Feier bei der Tfauung rein katholischer Paare
unterscheidet. chenstrate 1n ihren Rechtswirkungen rückwir-

Hıer Chliefßt sıch gleich die Frage nach der kende Kraft vab Wır können hier nıcht die

religiösen Doppeltrauung und der sOgenannNteN kirchenrechtliche Möglichkeit dieser Maßnahme,
„ökumenischen Trauung“ Der Kodex des ıhr kanonistisches „Wıe“ eroörtern. Wır eschrän-

ken u1lls darauf, festzustellen, dafß nach die-kırchlichen Rechtes spricht ausdrücklich DUr

über die Doppeltrauung und verbietet s1e Streng. Sg Instruktion keinen Katholiken und Iso ke1-
Nach Cal 1063 dürten die Brautleute 1n kei- 1CH Menschen mehr xibt, der kraft des Kirchen-
NeT Weıise, se1 6S 1U  - VOT der nach der katho- rechtes der Strate dieser Exkommunika-
ıschen Trauung, eınen nicht-katholischen Geist- tıon steht. Es wird nıcht NUur 1n Zukunft nıe-
lichen 1n seiner kıirchlichen Funktion aufsuchen, mand mehr kraft des Rechtes mi1t dieser Ex-

VOrTr ıhm den Ehewillen erklären der kommunikatıon bestraft: CS 1st ein schon mM1t
dieser Fxkommunikatıion Bestrafter nıcht 1UrDas Konzil machte 1n seinem dem

Papst übergebenen Votum keinen Vorschlag, VO: Moment der Gültigkeıit dieser Instruktion
die Strenge des Verbotes dieser religiösen Dop- aAb VO'  - dieser Strate absolviert, sondern durch

ine Rechtsfiktion wird bezüglich der Rechts-peltrauung abzumildern. Auch die Instruktion
erwähnt S1e mit keinem Wort. In Bezug autf die wirkungen vorgegangscen, als waäare niemals

miıt dieser Exkommunikation estraft SCWESCH.Doppeltrauung oilt 1Iso weiterhıin voll die Ord-
Nung des Kodex S1Ee bleibt unerlaubt. Doch mu{ß hier gleich aut eın Doppeltes hıin-

Wııe ber steht die SOgeENANNLTE „Oku- gewıesen werden. Finmal wırd NUur die Stratfe
der Exkommunikatıon aufgehoben, die eın Ka-menische Trauung”, Iso ine Eheschlie-

Hungsteier 1n Gegenwart eınes katholischen tholik auf sich zieht, der sich VO  } eiınem nicht-
Priesters und eines nicht-katholischen Geistli- katholischen Geistlichen Lrauen aßt (can. 2319

chen, die bei der Trauung gemischter Paare yleich- $ 1 ILl. C4C): nıcht at3er S11 aufgehoben die
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weıteren Ex£ommuhikationen desselßen Ka- Kinder. Was die Instruktion hier bringt, äßt
NONS, die einen Katholiken treffen, der seine sich kurz zusammenftfassen: Der Ton iISt kon-
Kınder nicht-katholisch tauten der erziehen zılianter, einıge Erleichterungen werden gCc-
äßt (can. 2319 CIC) währt, 1m wesentli  en bleibt alles WwI1e UVOTFr.

Zum anderen bedeutet die Aufhebung der Es liegt nıcht 1n der Macht der Kirche, davon
Kirchenstrafe nıcht, daß fortan der Abschlu{fß abzugehen, da{fß der Katholik VO' Ott her die
einer Ehe Vor einem nicht-katholischen Geist- schwere Gewissenspflicht hat, seinen eigenen
lichen erlaubt wäre der iıne gültige Ehe — Glauben nıcht gefährden und nach besten
stande kommen ließe. Ferner besagt die Be- Kräften für die katholische Taufe und Erzie-
freiung VO'  =} der Strafe der Exkommunikation hung aller seiner Kinder SUOTSCH. Um sıcher
1n diesem Fall nıcht ohne weiteres auch, daß se1n, dafß diese schweren Pflichten klar CI-

der VO:!  - der Strafe Befreite dadurch schon kannt und übernommen werden, verlangt die
dısponiert ware, da würdig die Sakramente Kirche weiterhin VO katholischen eıl die _

empfangen könnte. geENANNTLEN Kautionen, eın ausdrückliches
Die Mischehen leiben auch 1n Zukunft Versprechen, diese Verpflichtungen erfüllen.

die kanonische Form gebunden, die 1im kirch- In diesem Punkt stimmen die Normen der In-
lıchen Gesetzbuch DALT Gültigkeit des eab- struktion miıt den Vorschlägen des Konzıils
S!  usses eines jeden Katholiken gefordert 1St. übereıin.
S1e esteht im Normalfall darın, daß eın Ka- Was ber den niıcht-katholischen Teil betrifft,
tholik ıne Ehe gültig 1Ur schließen kann VOoOr oll gemäfßs der Instruktion eindeutig über
einem ZUr Trauung bevollmächtigten atholi- Verpflichtung und Versprechen des katholischen
schen Priester, der den Ehewillen erfragt, und Teils SOWI1e ber die katholische Eheauffassung
Wel Zeugen. Daran hat sıch durch die nstruk- überhaupt unterrichtet werden. Er oll „einge-
tıon nıchts geändert. Doch öftnet s1e gleichsam en werden, aufrichtig und ften VEISPIC-
einen Spalt breit die 'Tuür einer milde- chen, dafß all dem keinerle; Hındernisse eNLt-

Ien Praxıs. Ergeben sıch nämlich Aaus dieser gegenstellen werde“. Im Gegensatz früher
Formvorschrift Schwierigkeiten für den Ab- und 1MmM Gegensatz ZU Versprechen eiınes pOs1-
schlu{ß einer Mischehe, dann oll der Bischot die tiven TIuns des katholischen Teils wırd Iso VO

Sache dem Apostolischen Stuhl VvOrtragen — doch Nicht-Katholiken 11LUr noch die Versicherung
oftensichtlich dem Zweck, damit Kom 4 verlangt, dafß nıchts dagegen einzuwenden
benentalls VO  3 der Formvorschrift in einem sol- habe. Kann ber ein solches Versprechen MmMIiIt
chen Fall efreit. Der Vorschlag des Konzils seinem Gewissen nıcht vereinbaren, dann WIrLr
Zzing 1n diesem Punkt einen Schritt weıter. Auch der Bischotf wiederum aufgefordert, die Sache

wollte weıterhin die Gültigkeit der Misch- dem Heıiligen Stuhl vorzulegen. In dieser Hın-
hen grundsätzlich die Beobachtung der ka- siıcht weicht die Instruktion VO' der Konzils-
nonischen Form geknüpft wI1ssen. Doch csah vorlage ab Das Konzıl verzichtete aut das
VOT, dafß der Dg e Annn selbst die Voll- Versprechen des nichtkatholischen Teils: VeOeI-

macht erhielte, für den Fall großer Schwier1g- langte NUr, da{fßi rechtzeitig er die Kautı1o0-
NnenNn des katholischen Teıls unterrichtet werdekeiten, die Aaus der Forderung der kanonischen

Form für die Ehe entstünden, VO  3 diesem Ge- und daß „feststeht, dafß ihnen nıcht wıder-
sSeirz dispensieren, hne jedesmal 1n Rom VOTLI- strebt“
stellig werden ZU mussen. Es scheint, da sich Wıe 1mM bisherigen echt sollen diese Ver-
wen1gstens für manche Länder gerade ın dieser sprechen in der Regel schriftlich erfolgen; doch

kann nach der Instruktion der Bischoft 1U  wFrage der Form noch éewisse Möglichkeiten tür
die Neufassung des‘ Mıschehenrechtes finden. uch anders bestimmen. Das bringt ıne spur-

Der schwierigste Punkt der Mischehenfrage Aare Erleichterung, nicht sosehr gegenüber dem
jedo 1St die Sıcherstellung des katholischen Kodex-Recht, sondern mehr gegenüber der Pra-
Glaubens des katholischen Partners un! der X1S der deutschen Diıözesen, die Zzume1lst in VeI-

381



DA

W Bıs aufderenV  A  sn  F  ®  A0  A  S  Z  N  Bis  a.ii-f ‚'defen‘  sd11eiiefiefi‘ i’phkt'eri über d1e_‚.För‚c:lér‘tlrx‘gr:ern‘ des  chöfe,  rtei1 es doch maßgeblich  SC  O  Rechts hinausgin$en.  ankommt, auf einen Vorschlag geeinigt. Ist die  n  Das sind in den wichtigsten Punkten die  Kongregation hier selbstherrlich und in Miß-  neuen Normen der Instruktion über die Misch-  achtung der Meinung dés Konzils vorgegangen?  ehe. Die Mischehe bleibt weiterhin verboten;  Auf den ersten Blick könnte es so scheinen.  5  die Ehehindernisse bezüglich der Mischehen  Doch wäre dieser erste Eindruck falsch. Das  bleiben in ihrer alten Form bestehen; die Gläu-  Konzil hatte keine Mehrheit zustande gebracht,  bigen werden nach wie vor gewarnt, die Ge-  um eine bestimmte Neuordnung des Ehe- und  Mischehenrechtes zu beschließen, sondern nur um  fahren nicht gering zu achten, welche die be-  kenntnisverschiedenen Ehen für ihren Glauben  einen bestimmten Vorschlag dem Papst zu über-  und für die innerste Einheit ihrer Ehen brin-  geben, damit er dann diesem Vorschlag ent-  gen. Wenn die Kirche trotzdem diese Erleichte-  sprechend, aber doch nach seinem Urteil die  s  B  rungen festsetzt, so tut sie das, wie die Instruk-  Neuordnung vornehme. Das hat der Papst ge-  tion sagt, „in dem Wunsch und in der Absicht,  tan. Seinen Entwurf legte er den Bischöfen vor.  um den heutigen Bedürfnissen der Gläubigen —  Die Verzögerung dieser Neuordnung und ihre  Abschwächung gingen nicht zuletzt auf die Vor-  O  nach so raschen und tiefgreifenden Umwälzun-  gen im sozialen und familiären Leben — besser  stellungen mancher Bischofskonferenzen, also  der Bischöfe selbst zurück. Die kirchliche Situa-  Rechnung zu tragen und um das gegenseitige  n  Verhältnis von Katholiken und Nicht-Katholi-  tion und im besonderen die Situation der Misch-  ken in einem stärkeren Bewußtsein der Liebe  ehe sind eben in den Ländern sehr verschieden.  zu gestalten, wie es das Dekret über den Oku-  Die Ansichten der Bischöfe über die heute not-  menismus des Zweiten Vatikanischen Konzils  wendige Mischehenordnung sind recht unter-  feierlich festgelegt hat.“  schiedlich. Diese Wünsche und Bedürfnisse der  Was soll man zu dieser Instruktion und ihrer  Teilkirchen mußte eine Neuregelung der Misch-  Neuordnung der Mischehe sagen? Wie sie be-  ehenordnung, die für die Gesamtkirche Gel-  urteilen? Ein jedes Urteil in so schwieriger Sa-  tung haben sollte, berücksichtigen und dem-  che wird bedächtig vorgehen und daran den-  entsprechend „Mittelwege“ gehen. Es ist sicher,  X  O  ken müssen, daß die Kirche es auf jeden Fall  daß die Instruktion daher der einen Kirche zu  vermeiden mußte — selbst auf die Gefahr des  weit geht, der anderen aber nicht weit genug.  Eindrucks halber Maßnahmen hin —, durch eine  Die Ordnung der Mischehe ist eben nicht nur  Neuregelung dieses drängenden Problems zwar  ein Anliegen der deutschen oder mitteleuropäi-  A  S  A  mit der einen Hand Spannungen zu den nicht-  schen Kirche. Eine Einführung von „Regional-  katholischen kirchlichen Gemeinschaften aufzu-  lösungen“ wiederum brächte neue Probleme  heben, dabei aber mit der anderen Hand neue  und Spannungen innerkirchlicher Art. Das muß  Spannungen vielleicht innerkirchlicher Art zu  man bedenken.  schaffen.  Zu bedauern ist freilich der Stil der Ver-  e  Und hier stellt sich sofort eine unvermeidli-  öffentlichung dieses Dokumentes durch Rom.  che Frage. Wir haben gesehen, daß die Instruk-  Die Bischöfe der Welt wurden in dieser wich-  tion „gewisse Fortschritte“ brachte, wie auch  tigen Sache nicht über das Ergebnis der Bera-  protestantische Stimmen anerkannten, daß sie  tungen und den Inhalt der Instruktion unterrich-  S  (  aber doch hinter „der allgemeinen Erwartung“  tet, bevor diese Instruktion selbst veröffentlicht  wurde. Sie waren wie alle anderen in der ersten  (wenigstens in Mitteleuropa! Und nur dort?)  und — was schwerer wiegt — hinter dem Konzils-  Zeit auf Presseberichte angewiesen und mußten  vorschlag. zurückblieb. Warum hat sich die  daher nid1t-katholisdü;n Anfragen, Kritiken  „Kongregafion für die Glaubenslehre“ bei der  und gewissen Mißdeutungen das Feld überlas-  Ausarbeitung dieser neuen Regelung nicht ein-  sen, ohne dazu begründet Stellung nehmen oder  a  83  A  fach an den Vorschlag des Konzils gehalten?  eine gemeinsame Erklärung herausgeben zu  können.  Hier hatte sich doch die große Mghrheit der  382  E  SE  n  Ünschiedenen Punkten über die Fordérungen des chöfe, rteil doch maßgeblich
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Rechts hinausgingen. ankommt, autf einen Vorschlag geein1gt. Ist die
Das sind 1n den wichtigsten Punkten die Kongregation hier selbstherrlich und ın Mif(S-

Normen der Instruktion über die Misch- achtung der Meinung des Konzils vorgegangen?
ehe Die Mischehe bleibt weiterhin verboten; Auf den ersten Blick könnte scheinen.
die FEhehindernisse bezüglich der Mischehen Doch ware dieser Findruck falsch Das
leiben 1n ihrer alten Form bestehen:; die 1äu- Konzıil hatte keine Mehrheit zustande gebracht,
bıgen werden nach wı1e VOor ZEeEWANT, die Ge- iıne bestimmte Neuordnung des Ehe- un!

Mischehenrechtes beschließen, sondern 1Urfahren nıcht gering achten, We die be-
kenntnisverschiedenen hen ftür ihren Glauben einen bestimmten Vorschlag dem Papst über-
und für die iınnerste Einheit ihrer hen brin- geben, damit dann diesem Vorschlag ent-

SCH. Wenn die Kirche trotzdem diese Erleichte- sprechend, ber doch nach seinem Urteil die
IuNsScCHI festsetzt, tut sS1e das, w 1e die nstruk- Neuordnung vornehme. Das hat der Papst B
t1on Sagt, „1IN dem Wunsch und ın der Absicht, Lan Seinen Entwurf legte den Bischöfen VO  -

den heutigen Bedürfnissen der Gläubigen Dıiıe Verzögerung dieser Neuordnung und ihre
Abschwächung gingen nicht zuletzt auf die Vor-nach raschen und tiefgreifenden Umwälzun-

gecn 1im soz1alen und famıliären Leben besser stellungen mancher Bischofskonferenzen, 1so
der Bischöfe selbst zurück. Die kirchliche Sıtua-Rechnung tragen un das gegenseıt1ge

MT Verhältnis VO Katholiken und Nicht-Katholi- tion und 1m besonderen die Sıtuation der Misch-
ken 1in einem stärkeren Bewußtsein der Liebe ehe siınd ben 1n den Ländern cehr vers  ieden.

gestalten, wI1e das Dekret ber den Oku- Die Ansı  ten der Bischöfe ber die heute NOLT-

men1ısmus des weıten Vatikanischen Konzils wendige Mischehenordnung sind recht er-

fteierlich festgelegt hat.“ chiedlich Dıiese Wünsche und Bedürfnisse der
Was oll 19008  - dieser Instruktion und ihrer Teilkirchen mußte eine Neuregelung der Misch-

Neuordnung der Mischehe sagen? Wıe s1e be- ehenordnung, die für die Gesamtkirche Gel-
urteilen? Eın jedes Urteil in schwieriger Sa- Lung haben ollte, berücksichtigen und dem-
che wird bedächtig vorgehen und daran den- entsprechend „Mittelwege“ gehen. Es 1sSt sicher,
ken mussen, daß die Kırche auf jeden Fall daß die Instruktion daher der einen Kirche
vermeiden mußte selbst auf die Gefahr des weıt geht, der anderen ber nıcht weıt
Eindrucks halber Ma{fifßnahmen h1n durch ıne Dıiıe Ordnung der Mischehe 1St ben ıcht Nnur
Neuregelung dieses drängenden Problems WAar eın Anliegen der deutschen der mitteleuropäl-

20
MI1It der eiınen Hand Spannungen den nıcht- schen Kirche Eıne Einführung VO „Regional-
katholischen kirchlichen Gemeinschaften aufzu- lösungen“ wiederum brächte neue Probleme
heben, dabe; ber miıt der anderen Hand neue und Spannungen innerkirchlicher Art Das mu{
Spannungen vielleicht innerkirchlicher Art iINan edenken
schaften. Zu bedauern 1St freilich der Stil der Ver-

Und 1er stellt sıch sofort ıne unvermeidli- öffentlichung dieses Dokumentes durch Rom
che Frage. Wır haben gesehen, daß die nstruk- Die Bischöfe der Welt wurden 1n dieser wich-
tıon „gew1sse Fortschritte“ brachte, W1ıe auch tıgen Sache nıcht ber das Ergebnis der Bera-
protestantische Stimmen anerkannten, dafß s1e tungen und den Inhalt der Instruktion unterrich-
ber doch hınter „der allgemeinen Erwartung“” TtEeL, bevor diese Instruktion selbst veröffentlicht

wurde. Sıe W1e alle anderen 1n der ersten(wenıgstens 1n Mitteleuropa! Und nur dort?)
und W as schwerer wiegt — hınter dem Konzils- eit auf Presseberichte angewlesen und mußten
vorschlag zurückblieb. Warum hat sich die daher nicht-katholischen Anfragen, Kritiken
„Kongregation für die Glaubenslehre“ bei der und gewıssen Mifßdeutungen das Feld überlas-
Ausarbeitung dieser Regelung nıcht e1in- SCH, hne dazu begründet Stellung nehmen der
fach an den Vorschlag des Konzzils gehalten? eiıne gemeinsame Erklärung herausgeben

können.Hıer hatte sich doch die gyroße Mehrheit der
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bleibt WO auch, ß der Ta B'gen kämen: davon ISt leider 1n der Instruktion CmMit keinem Wort die edeInstruktion nicht eın einziges Mal die regiona-
len Bischofskonferenzen als Ordnungsfaktor Und VOr allem 1St doch uch dies pOS1Lt1V
erwähnt werden. Eıne nach Diözesen verschie- bewerten: Die Instruktion will keine endgül-
ene Praxis 1n der Behandlung der bekenntnis- tıge Lösung bieten. Dıie seelsorgliche und recht-
vers  1edenen hen erscheint heute nıcht mehr liche Erfahrung oll zeigen, ob sich diese Rege-
möglich. Dıie deutschen Bischöfe traten schon lung ewährt. Das Sagt die Instruktion aus-

31. Marz 1n Freising ZUSaIMMeECN, ber drücklich. Das 1St wohl auch der Grund,
die neue Mischehenregelung und eın geme1nsa- diese Ordnung nur  ‚ 1n der Form einer In-
mes Vorgehen 1n der Mischehenpraxis be- struktion einer römischen Kongregatıon erlas-
T SCeCmM wurde und 1n dieser Übergangssituation mit

Zu wünschen bleibt schließlich, ıne LÖ- all ihrer Vorläufigkeit nıcht das größere GeE-
sung dieses schwier1igen Fragenkomplexes grund- wiıcht der 1n einem „Motu Proprio“ beständiges
sätzlich erleichtern, daß die Ehe 7zwischen echt schaffenden päpstlichen Autorität einge-
einem katholischen und eiınem nicht-katholi- wurde, W1e 6S das Konzil gewünscht hatte.
schen Christen echtlich icht -der Ehe zwıschen Es 1St Iso jetzt die Zeit der Hirten und Seel-
einem ACchalken und einem (ungetauften) SOTgCr. Von ıhren Erfahrungen un Vorstellun-
Nıcht-Christen gleichgesetzt wırd Das ırd SCH, VO der Praxıs der Bischöfe 1n der Aus-
schon 1m Konzilsvorschlag gewünscht. Die nutzung der ihnen durch dıe Instruktion SC
wesentliche Gleichsetzung beider hen 1n der benen Möglichkeiten und VO  3 der Praxıs Roms

D  Arechtlichen Ordnung verletzt die gELIrENNICHN 1n der Gewährung der angedeuteten Erleichte-
Christen und ın der Diskussion runNnsecn wıird die zukünftige Entwicklung 1n der
die Mischehe und ihre rechtliche Ordnung Pro- Mischehenordnung entscheidend abhängen. Eın
bleme, die begser behandelt un SC- Zurück ber kann es nach diesem Konzıil und
ordnet werden. nach dieser Instruktion wohl kaum geben. Die

Über all den Wünschen und ber er Krıi- Instruktion ber die Mischehe 1St eın erster
tik, die INa  - hierzulande gegenüber dieser In- Schritt, nıcht das letzte Wort. Das innerkirch-
struktion rheben kann und erhoben hat, sollte iıche und auch das zwischenkirchliche Gespräch
INa  ze} ber doch auch 1n Deutschland ıcht das ber die Mischehe wurde nıcht abgeschlossen,
Posıtive stillschweigend übergehen, das diese sondern, auf eine LECUEC Grundlage gestellt, Neu

Instruktion uns gebracht hat. Man sollte ıcht
übersehen, da{fß sS1e 1im Gesamt DOSLtELV eur- JohannesGünterGerhartz S]
teilen 1St. Die Regelung, die S1ie brachte, ware

15noch Vor wenıgen Jahren kaum denkbar, Ja
selbst auf dem Konzil als Regelung des Kon-
ıls kaum errei  A SCWESCH. Die Retorm- Das soz1ale Evangelıum un die
bedürftigkeit unNnseTrer Mischehenordnung wurde säkularisierte Stadt
durch S1e anerkannt. Und dıe Prinzıpien, ach F,

denen gemäfß der Instruktion diese Reform YrABi Säkularisation als geschichtsphilosophischer und
geschehen hat, siınd sachgerecht, ften und viel- kulturdiagnostischer Begriff 1St eın Produkt des
versprechend: Die realıistische Einschätzung der ahrhunderts, bezeichnete ber ursprünglich
veräiänderten Sıtuatiıon und der wirklichen Tat- einen rechtlichen der rechtserheblichen Vor-
sachen bezüglich der Mischehen und die Prın- ang, d. h. den Entzug eınes Eıgentums, eiınes
zıpıen des COkumenismus des Konzıils. Freilich, Territoriums der einer Institution aus kirch-
der Vorschlag des Konzils hatte gewünscht, daß lıch-geistlicher Herrschaft. In dıesem 1nn oll
1n der Neuordnung der Mischehe auch die Prıin- das Wort „säkularisieren“ y OM ersten Mal VO

zıpıen der Konzils-Deklaration über die Reli- dem französis  en Gesandten Longueville wäh-
gionsfre?heit miıt ;hren Konseguenzen ZU TIra- rend der Verhandlungen ZU Westfälischen
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